
Viele Hersteller untersagen die Verbreitung ihrer Spiele als Abandonware. 
Klassische Sierra- (Quest for Glory, oben) und LucasArts-Titel (Day of the 
Tentacle, unten) sind zum Beispiel von Vornherein gesperrt.

Eine der größten Seiten im Netz, Home of the Underdogs, ist inzwischen 
selbst »Abandonware«: Die Seite wurde 2006 zum letzten Mal aktualisiert.

Viele Spiele-Klassiker kann man heute noch gut spielen, aber 
nicht mehr kaufen. Im Internet florieren deshalb Download-
Archive. Die halblegalen Angebote werden von den meisten 
Herstellern toleriert – zumindest bislang.   

Bibliotheken  
der Nostalgie

Im Englischen heißt »to abandon«: etwas 
aufgeben, vernachlässigen, verlassen. Die 

schnelllebige Software-Industrie hat sich aus 
dem Wort einen eigenen Begriff herausge-
prägt: Abandonware, zu deutsch etwa »aufge-
gebene Produkte«. Davon gibt es reichlich. 
Weil Programme in regelmäßigen Zyklen aktu-
alisiert werden (etwa Microsofts Windows) 
und der technologische Fortschritt die meiste 
Software schon nach wenigen Jahren über-
holt, fallen veraltete Produkte aus dem Markt, 
vor allem aber auch aus der Aufmerksamkeit 
der Hersteller. Dazu kommt eine unruhige In-
dustrie, in der autonome Entwicklerfirmen von 

Grundlegend gilt: Abandonware hoch- oder 
herunterzuladen, die vom Hersteller nicht ex-
plizit zur Verbreitung freigegeben wurde, ist 
kein Kavaliersdelikt. Oder um es mit den Wor-
ten von »Cold Hand«, dem Betreiber der fran-
zösischen Abandonware-Seite Lost Treasures 
auszudrücken: »Um genau zu sein ist es völlig 
ungesetzlich.« Denn Software fällt unter das 
internationale Urheberrechtsgesetz, das die 
Werke bis zu siebzig Jahre nach dem Tode des 
Urhebers schützt (§ 64). Dazu zählen auch 
Mit-Urheber wie beispielsweise die Dialogau-
toren oder Komponisten – also jeder, der in ir-
gend einer Form künstlerisch in das Werk in-
volviert war. In der Praxis würde das bedeu-
ten, dass man den Lebenslauf jedes einzelnen 
von Dutzenden Kreativpartnern bis zu seinem 
Ende verfolgen plus 70 Jahre hinzufügen 
müsste – ein irrwitziges, beinahe kafkaeskes 
Unterfangen. Viele Firmen schließen sich des-
halb dem amerikanischen ESA-Verband an, 
der ihnen die gröbsten Rechtslasten abnimmt 
und quasi als Wachhund die Einhaltung des 
Urheberrechts prüft. Dazu gehört, dass ESA-

Großkonzernen geschluckt werden oder nach 
nur wenigen Titeln pleite gehen. All das hat 
zur Folge, dass es für die Käufer keine Sup-
port- oder Umtauschmaßnahmen mehr gibt. 
Die Software wird vernachlässigt, verlassen, 
aufgegeben – »to abandon«.

Bis in die 1990er Jahre hinein war das är-
gerlich, denn waren eine Diskette oder eine 
CD defekt, blieb meist nur der Gang über den 
nächsten Flohmarkt, in der Hoffnung, sein 
Lieblingsspiel oder -programm noch einmal zu 
ergattern. Die Wende zeichnete sich ab 1997 
ab, als Software-Piraten eine Originalkopie 
des Spielhallen-Klassikers Pacman zum kos-
tenlosen Download ins Netz stellten. Bald roll-
te eine Welle von Nachahmungstätern an, die 
es sich zur Aufgabe machte, »vernachlässig-
te« Software zu retten, also verfügbar zu er-
halten. Seit dieser Zeit floriert im Internet die 
Abandonware-Szene, auch und besonders für 
alte Spiele. Allerdings: Die Anbieter operieren 
in einer rechtlichen Grauzone.

Wem gehört das?
Große Abandonware-Webseiten sind regel-
rechte Bibliotheken der Spielegeschichte: 
1.086 klassische Spiele bietet zum Beispiel al-
lein die Abandonware-Seite Abandonia.com 
nach aktueller Zählung an, 2.135 sind es beim 
Konkurrenten C-DOS Abandonware. Darunter 
finden sich Meilensteine der PC-Geschichte 
von Alone in the Dark bis Zak McKracken, von 
Sierra-Adventures über die Anfänge der Echt-
zeit-Strategie bis hin zu obskursten Kleintiteln 
und originellen, längst vergessenen Experi-
menten: Kramläden der Spielegeschichte, 
vollgestopft mit Krimskrams und Schätzen. 
Die meisten Programme lassen sich mit einem 
Mausklick herunterladen. Viele der wichtigs-
ten Klassiker haben deren Hersteller aber für 
die Verbreitung sperren lassen.  
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Firmen, deren Titel  
generell geschützt sind 
Atari, Capcom USA, Codemasters, Crave Entertainment, 
Disney Interactive Studios, Eidos Interactive, Electronic 
Arts, Epic Games, id Software, Konami, LucasArts, Micro-
soft, Midway Games, MTV Games, Namco Bandai Games, 
Nintendo of America, SEGA of America, Sony Computer 
Entertainment, Sony Online Entertainment, Square Enix, 
Take-Two Interactive, THQ, Ubisoft Entertainment, Viven-
di Games, Warner Bros. Interactive Entertainment

Die populärsten Abandonware-Seiten wie Abandonia verstehen sich als umfassende Archive mit mehrsprachigen Spielbeschreibungen, 
Bildern, Dokumentationsmaterial und aktiven Communitys, die in Foren über alte Spiele diskutieren.

Mitarbeiter Abandonware-Seiten abklappern 
und Downloads schließen lassen. 

Ich spiele, also stehle ich?
Viele, vor allem unabhängige Spiele- und 
Software-Hersteller tolerieren die kostenlose 
Verbreitung ihrer aufgegebenen Produkte, 
oder sie interessieren sich zumindest nicht 
dafür. »Die verbliebenen kleinen Hersteller, 
die sich tatsächlich noch mit ihren früheren 
Produkten identifizieren, führen keineswegs 
einen ›Krieg‹ gegen ihre Fans«, sagt Hannes 
Schüller, der die Retro-Seite goodolddays.net 
betreibt. »Ganz im Gegenteil: Man muss sich 
nur beispielsweise Revolution Software anse-
hen, die geben ihre eigenen alten Spiele offi-
ziell frei. Andere tun dies nicht aktiv, haben 
aber auch nichts dagegen, wenn sie vertrie-
ben werden. Das zeigt sich manchmal sogar 
in freundlichen E-Mails, in denen wir eben 
NICHT aufgefordert werden, Downloads zu 
entfernen.« Andere Erfahrungen hat Schüller 
dagegen mit den Branchenführern gemacht. 
»Die einzigen, die manchmal ein Problem mit 
Abandonware zu haben scheinen, sind die 
Firmen, die eine gesichtslose Größe erreicht 
haben.« An Gerüchten über knallharte Ab-
mahnungen und angedrohte gerichtliche 

Strafverfahren ist trotzdem wenig dran. »Am 
Nähesten kommt dem wohl der im anglo-ame-
rikanischen Rechtsraum so genannte ›Cease-
and-desist letter‹. Solche Unterlassungsauf-
forderungen habe ich in unterschiedlich for-
meller Ausprägung ein paar Mal bekommen. 
Fast alles waren persönliche E-Mails, in denen 
das Deaktivieren einzelner Downloads gefor-
dert oder erbeten wurde. Die Schärfe im Ton 
dieser Schreiben variierte stark.«

Eine Frage der Geduld
Abandonware lebt also von der Duldung der 
Hersteller, da im besten Fall kein geldwerter 
Schaden mehr angerichtet werden kann: eine 
rechtliche Grauzone. In den meisten Fällen 
(geschätzte 80 Prozent) haben die Rechtein-
haber ihre Spiele sogar den Abanondonware-
Betreibern gegenüber autorisiert. Eine solche 
Zusage kann freilich schnell wieder einkas-
siert werden. Seriöse Abandonware-Seiten si-
chern sich bis zu einem gewissen Grad und in 
regelmäßigen Abständen bei den Urhebern 
ab, sofern diese noch feststellbar sind. Das 
ist oft schwierig. Durch Fusionen oder Studio-
aufkäufe sind im Laufe der Zeit viele Rechte in 
die Schubladen neuer Geschäftspartner ge-
wandert, schlummern dort einen Jahrhun-
dert-Tod oder warten darauf, vielleicht ir-
gendwann einmal wiederbelebt und für offizi-
elle Fortsetzungen verbraten zu werden. 
Meist wissen die heutigen Rechteinhaber 
nicht einmal, dass sie Rechteinhaber sind, ge-
schweige denn ist nachvollziebar, wem die al-
ten Spielerechte ursprünglich gehör(t)en. 
»Bei meinen Anfragen häufte sich im Laufe 
der Jahre ein Antwort-Typ«, erzählt Hannes 
Schüller, »sinngemäß: ›Was ist denn das für 
ein Spiel? Sind Sie sicher, dass das von uns 
ist?‹« Bei Virgin Interactive erinnerte sich bei-
spielsweise kein Mensch mehr an Conflict: 

(Quelle: ESA)
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Zum Thema erschienen

Gerald Meyer: »Das Abandonware-Lexikon«
ISBN 978-938199-11-4, 21 x 29,7 cm (DIN A4), Paperback. 
260 Seiten, 29,80 €

PC-Spiele müssen nicht 
brandneu sein, um Spaß zu 
machen. Viele Spiele-Perlen 
sind inzwischen als Aban-
donware verfügbar. »Das 
Abandonware-Lexikon« 
stellt mehrere Hundert 
davon vor. Knapp und ver-
ständlich erläutert der Autor 
außerdem, wie man die 
Spiele unter Windows zum 
laufen bringt. »Die Fülle an 
Material ist beeindruckend: Neben einer kurzen Vorstel-
lung des jeweiligen Spiels hat Gerald Meyer auch unzähli-
ge Tipps und Cheats auf Lager.« (Lotek64 4/2008)

Manches Meisterwerk der Spielegeschichte, wie etwa Sim City, gibt es nicht mehr offiziell im Einzelhandel zu kaufen. 
Abandonware-Seiten halten sie am Leben. Ohne explizite Freigabe sind solche Angebote rechtlich zweifelhaft.

Die Rechte am Echtzeit-Klassiker Dune 2 von Westwood liegen wohl bei 
Electronic Arts. Genau scheint das dort aber niemand zu wissen.

Atari hütet seine Alone in the Dark-Serie, weil sie nach wie vor fortgesetzt 
wird. Der neueste Teil der Reihe steht kurz vor der Veröffentlichung.

Einige Spiele, darunter Beneath a Steel Sky, sind offiziell als Freeware frei-
gegeben. Das Herunterladen aus dem Netz ist dadurch legalisiert.

Middle East; »und Electronic Arts war der 
Meinung Dune 2000 sei das erste Dune-Com-
puterspiel.« Dass sich niemand zuständig 
fühlt, ist für Abandonware-Spieler im Alltag 
ein Vorteil – wo kein Kläger, da kein Richter. 
Trotzdem entbindet die Milde der Hersteller 
die Spieler nicht von Eigenverantwortung, 
wenn sie aus dem Netz Daten ziehen.

Da steckt Geld drin
Ronny Otto, Herausgeber des Retro-Magazins 
Lotek64, führt den Gedankengang weiter: 
»Natürlich stellt sich die Frage, ob es nicht an-
gebracht wäre, rechtliche Grundlagen für eine 
Entkriminalisierung der Verwendung solcher 
›vernachlässigter‹ Programme zu schaffen.« 
Seiner Erfahrung nach laufen in Einzelfällen 
immer mal wieder Klagedrohungen bei Privat-
personen ein, die ohne Gewinnabsicht im In-
ternet Spiele tauschten, die seit über 20 Jah-
ren nicht mehr zu kaufen sind. »Dahinter ste-
cken aber nicht die Rechteinhaber, sondern 
geschäftstüchtige Anwälte, die mit Abmahn-
briefen ein paar Euro extra verdienen.« 

Eine gesetzliche Regelung für aufgege-
bene Software ist in naher Zukunft allerdings 
unwahrscheinlich. Zumal viele Hersteller 

dem Abandonware-Phänomen längst die 
Grundlage entziehen, indem sie Retro-Spiele 
wieder kommerzialisieren und in speziellen 
Classic-Editionen anbieten. Insbesondere 
auf den Konsolen boomen Download-Ange-
bote wie Xbox 360 Live Arcade oder Playsta-
tion Network, über die Spiele-Klassiker neu 
verkauft werden. Parallel dazu steigt neuer-
dings das Interesse der Hersteller, ihre alten 
Goldesel wieder besser zu verteidigen. Denn 
offensichtlich lässt sich mit den goldenen Ol-
dies immer noch Geld erwirtschaften. Auch 
der Boom der Gelegenheitsspiele, der neue 
Zielgruppen erschließt, verleitet einige Fir-
men dazu, ihre bewährte alte Ware neu auf-
zulegen. Wer Abandonware aus dem Internet 
herunterlädt, ohne das Spiel im Original zu 
besitzen, sollte sich deshalb zuvor vergewis-
sern, ob das Spiel nicht doch in irgendeiner 
Form kommerziell vertrieben wird. 

Schattengewächse
Und wie sieht es mit den Abandonware-An-
bietern selbst aus? Die leben schließlich im 
Zweifelsfall nicht nur mit dem Kopf in der 
(Rechts-)Schlinge, sondern müssen ihre Seiten 
auch finanzieren. Während kleinere Angebote 
wie goodolddays.net Liebhaberprojekte sind 
und sich konsequent Werbung verweigern, 
stellt sich bei Seiten mit hohem Transfervolu-
men die Frage der Finanzierung. Die bekannte 
Seite Home of the Underdogs zum Beispiel, die 
sich als Non-Profit-Unternehmen ausweist, 
trägt sich über massive Werbung und Spen-
den. Abandonia.com, eine der populärsten An-
laufstellen im Netz, hat zusätzlich eine weitere 
Nebeneinnahme: einen Fanshop mit Abandon-
ware-Produkten wie T-Shirts und Caps. Außer-
dem wird die Seite von einem Internet-Radio-
sender unterstützt. Im Schatten der Szene-
Größen kriechen aber auch dubiose Anbieter. 
Die Seite free-game-downloads.mosw.com 
zum Beispiel, die sich unter der schlichten 
Überschrift »Game Downloads« verschanzt, 
lässt sich für jedes Spiel bezahlen und fragt da-
zu die Kreditkartendaten der Benutzer ab. Da-
bei betreibt sie nicht einmal einen eigenen Ser-
ver, sondern leitet Kunden einfach auf die 
Downloads herkömmlicher Abandonware- und 

Shareware-Seiten weiter. Solche Art der Abzo-
cke ist zwar selten geworden, aber sie existiert 
sporadisch immer noch – und scheint sich ku-
rioserweise nach wie vor zu lohnen. 

Lebendige Geschichte
Für alle, die auf Nummer Sicher gehen wollen, 
bleibt immer noch der Griff zu Freeware – also 
zu Spielen, die von ihren Herstellern offiziell 
zur Verbreitung freigegeben wurden. Darunter 
fallen bereits einige interessante Spiele, etwa 
Kult-Adventures wie Beneath a Steal Sky und 
alte Rollenspiele wie Betrayal at Krondor. Üb-
rigens: Einige weitsichtige Entwickler der 
Spielebranche stellen sogar den offenen 
Quellcode ins Netz, um ihr Spiel damit der All-
gemeinheit zu übergeben und so nachhaltig 
am Leben zu erhalten. Das bekannteste Bei-
spiel ist der hierzulande indizierte Shooter 
Quake 3. Die eigentlichen Quellcodes der 
meisten Spiele sind jedoch für immer verloren 
– Game over. Als Archiv für vergessene Spiele 
haben Abandonware-Seiten somit nicht nur 
ihre Daseinsberechtigung, sondern sogar ei-
nen historischen Wert. Gerald Meyer / CS
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